
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

Europawahlordnung 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 117/1996 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 106/2016 

§/Artikel/Anlage 

§ 83 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2018 

Text 

Schriftliche Anbringen und Sofortmeldungen 

§ 83. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, können schriftliche Anbringen 
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden technischen Mittel eingebracht werden. 

(2) Gleiches gilt für Sofortmeldungen, wenn hierdurch die schnellste Art der Übermittlung 
gewährleistet ist. 


